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Vor dem Hintergrund reduzier-
ter gesetzlicher Altersrenten, 
der Verlängerung der Lebensar-
beitszeit auf das 67. Lebensjahr 
und einem daraus abzuleiten-
den zunehmenden Versor-
gungsbedarf der Arbeitnehmer, 
erlebt der Durchführungsweg 
der Unterstützungskasse seit 
einigen Jahren eine neue Re-
naissance. Die Autoren erläu-
tern, welche der beiden Varian-
ten einer U-Kasse im Einzelfall 
vorteilhafter ist. (Red.)

Mit fünf verschiedenen Durchführungs
wegen bietet die betriebliche Alters
versorgung (bAV) in Deutschland ein 
Kaleidoskop der unterschiedlichsten 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der ver
sicherungsförmigen und nicht versiche
rungsförmigen Umsetzung betrieblicher 
Versorgungszusagen. Die Entscheidung 
für einen bestimmten Durchführungs
weg sollte die Würdigung der arbeitge
berseitigen Forderung nach planbaren 
und bilanziell nicht belastenden Versor
gungsverpflichtungen berücksichtigen.  

Unterstützungskasse –  
lange Tradition …

Im Zeitalter der industriellen Revolution 
forderten eine zunehmende Urbanisie
rung und die Verdichtung der Bevölke
rung in den Städten auch einen Wandel 
der sozialen Absicherung. Bereits in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts gründeten 
verantwortungsbewusste Unternehmen 
die ersten Unterstützungsfonds zur wirt
schaftlichen Absicherung ihrer Arbeit
nehmer bei Krankheit, Invalidität oder 
im Alter. Die von den Arbeitgebern an
gesammelten und zweckgebundenen 
Kassenvermögen sicherten den Arbeit
nehmern eine bescheidene, oftmals 
mit Deputatleistungen ausgestattete, 
soziale Absicherung.

… mit zwei Varianten …

In Abhängigkeit von der Finanzierung 
kann zwischen der pauschaldotierten 

(auch als polsterfinanziert bezeichne
ten) Unterstützungskasse und der rück
gedeckten Unterstützungskasse unter
schieden werden. 

Während bei der rückgedeckten Unter
stützungskasse die vom Versorgungs
träger zugesagten Leistungen versiche
rungsförmig rückgedeckt werden, 
kommt der pauschaldotierten Unter
stützungskasse die Möglichkeit der frei
en Kapitalanlage zu. 

… die sich grundlegend  
unterscheiden

Auch bei den finanziellen Zuwendun
gen des Trägerunternehmens an die 
Versorgungseinrichtung, in deren Höhe 
wiederum ein Betriebsausgabenabzug 
möglich ist, unterscheiden sich die bei
den Finanzierungsarten grundlegend. 
Diese Dotierungen erfolgen in unter
schiedlicher Höhe und in voneinander 
abweichenden Zahlungsfolgen. 

Die im Einzelfall bedeutsamen Unter
scheidungskriterien spalten die betrieb
liche Altersversorgung beim Durchfüh
rungsweg Unterstützungskasse in zwei 

Lager und bieten Raum für umfangrei
che Diskussionen.

Während bei der rückgedeckten Unter
stützungskasse die Versorgungsver
pflichtungen des Unternehmens durch 
eine ratierlich gleichbleibende oder stei
gende Zahlung in Höhe der für die ver
sicherungsförmige Rückdeckung benö
tigten Versicherungsbeiträge an den 
Versorgungsträger ausfinanziert werden 
müssen, wird die Zahlung des Trägerun
ternehmens im Fall der pauschaldotier
ten Unterstützungskasse bei Zusage 
von Altersversorgungsleistungen auf 
eine maximale Dotierung in Höhe der 
zweifachen Jahresrente und einen Do
tierungszeitraum von acht Jahren in der 
Anwartschaftsphase beschränkt.

Kriterium – Renteneintritt

Erst bei Eintritt des Versorgungsan
spruchs, das heißt bei Renteneintritt 
des Versorgungsberechtigten oder bei 
Leistung an seine versorgungsberech
tigten Hinterbliebenen, kann das Träger
unternehmen bei einer pauschaldotier
ten Unterstützungskasse eine weitere 
als Betriebsausgaben anerkannte Zu
wendung leisten, mit der dann im 
 Idealfall der Versorgungsanspruch des 
Arbeitnehmers oder seiner Hinterblie
benen ausfinanziert wird.

Die maximale Dotierung bei Eintritt des 
Versorgungsfalls errechnet sich hierbei 
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als Produkt aus der Jahresrente und 
einem vom Alter des Versorgungsbe
rechtigten abhängigen Multiplikator 
(Vervielfältigertabelle gemäß Anlage 1 
zu § 4 d Abs. 1 EStG).

Bei Tod des Versorgungsberechtigten 
und Auszahlung einer Hinterbliebenen
leistung an den Ehepartner ist eine 
weitere Dotierung des Trägerunterneh
mens an die Unterstützungskasse auf 
der Grundlage der selbigen Vervielfälti
gertabelle möglich. Nach dem Tod des 
Versorgungsberechtigten und seiner 
Hinterbliebenen kann das verbleibende 
Kassenvermögen, das oft auch als 
Sterblichkeitsgewinn bezeichnet wird, 
entweder für die Dotierung anderer 
Versorgungsverpflichtungen des Träger
unternehmens verwendet oder, im Fall 
der EinzelUnterstützungskasse, an die
ses „ausgekehrt“ werden. Sofern das 
Trägerunternehmen einer Gruppen
Unterstützungskasse angeschlossen ist, 
ist eine Auskehrung von Kassenvermö
gen nur bei einer Überdotierung der 
GruppenUnterstützungskasse möglich 
und damit in den meisten Fällen relativ 
unwahrscheinlich.

Kriterium –  
Dotierungsverwendung …

Auch hinsichtlich der Dotierungsver
wendung kann die pauschaldotierte 
Unterstützungskasse eindeutig von  
der rückgedeckten Unterstützungskasse 
abgegrenzt werden. Bei der rückgedeck
ten Unterstützungskasse sind die Zah
lungen des Trägerunternehmens für die 
versicherungsförmige Abbildung der 
zugesagten Versorgungsleistungen zu 
verwenden und werden somit für die 
entsprechenden versicherungsmathe
matisch kalkulierten Beiträge erhoben. 
Im Gegensatz hierzu findet sich bei der 
pauschaldotierten Unterstützungskasse 
ein nicht unerheblicher Gestaltungs
spielraum in der Kapitalverwendung. 
Denn die pauschaldotierte Unterstüt
zungskasse kann die Dotierungszahlun
gen des Trägerunternehmens als Kas
senvermögen in einer oder mehreren 
Anlageformen selbst verwalten oder als 
zinspflichtiges Darlehen an das Träger
unternehmen ausreichen.

… mit Liquiditäts- …

Die Darlehensgewährung der Unterstüt
zungskasse bietet dem Unternehmen 

einen oftmals sehr interessanten wie 
gleichermaßen willkommenen Liquidi
tätseffekt, der im Fall einer nicht profes
sionell geplanten Kapitalanlage oder bei 
Verwendung zur Innenfinanzierung und 
im Falle von jeweils signifikanten Perso
nal und Gewinnschwankungen im Un
ternehmen, bei Einforderung der zuge
sagten Versorgungsleistungen durch die 
Arbeitnehmer zum „Insolvenzbume
rang“ mutieren kann. 

… und Steuereffekten

Die aus dem Betriebsausgabenabzug 
der Dotierungszahlungen generierte 
Einsparung von Unternehmenssteuern 
sowie der aus der darlehensmäßigen 
Rückführung der Dotierungszahlungen 
an das Trägerunternehmen saldierende 
Liquiditätszufluss sollten sinnvollerweise 
vorrangig der Finanzierung der Versor
gungsverpflichtungen auf der Grundla
ge einer professionellen Vermögensan
lage und verwaltung zugeführt und erst 
im Nachrang für zum Beispiel Investiti
onen des Trägerunternehmens verwen
det werden.

Sofern das Trägerunternehmen den 
Liquiditätsgewinn ausnahmslos für In
vestitionen oder die Rückführung be
reits bestehender Verbindlichkeiten 
einsetzt, droht eine unzureichende Aus
finanzierung der zugesagten Versor
gungsleistungen und im Extremfall die 

Unternehmensinsolvenz. Während die 
pauschaldotierte Unterstützungskasse 
dem Trägerunternehmen neben der 
Finanzierung seiner Versorgungsver
pflichtung ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten für die Generierung von 
Liquiditätsvorteilen einräumt, bietet die 
rückgedeckte Unterstützungskasse auf
grund ratierlicher Zuführung von gleich
bleibenden oder steigenden Beiträgen 
eine periodengerechte Ausfinanzie
rung.

KMU – Rückdeckung  
als Risikoabsicherung

Vor allem für kleine und mittelständi
sche Unternehmen, die zum Beispiel 
hohe Versorgungsverpflichtungen ge
genüber Mitgliedern der Geschäftslei
tung oder der Führungsebene ohne 
Bilanzberührung ausfinanzieren möch
ten, bietet sich mit der rückgedeckten 
Unterstützungskasse bei einer eindeu
tigen Festlegung der Rahmenbedingun
gen ein Durchführungsweg mit gerin
gem Risikopotenzial. 

Sofern das Unternehmen seine dem 
Arbeitnehmer zugesagten Versorgungs
verpflichtungen auf der Grundlage ga
rantierter Versicherungsleistungen kon
gruent rückdeckt – die Überschussbe
teiligungen können zum Beispiel als 
Sofortgewinne mit dem laufenden Bei
trag verrechnet werden – kann das 

U-Kasse – Abbildung verschiedenster Versorgungsinteressen

Seit Gründung der ersten Unterstützungsfonds hat sich das grundlegende An
forderungsprofil seitens der Arbeitnehmer und Arbeitgeber nur wenig gewandelt. 
Während arbeitnehmerseits der Wunsch nach Versorgungsleistungen bei Tod, 
Invalidität oder im Alter für den Versorgungsberechtigten beziehungsweise sei
ne Hinterbliebenen formuliert wird, werden von den Arbeitgebern eine mög
lichst flexible und nicht bilanzbelastende Abbildung und Finanzierung der Ver
sorgungsverpflichtungen gefordert.

Über den Durchführungsweg der Unterstützungskasse können hierbei ohne 
Bilanzberührung, vorbehaltlich einer steuerrechtlich anerkannten Angemessen
heit, auch sehr hohe Versorgungszusagen für zum Beispiel Vorstände, Gesell
schafterGeschäftsführer und Mitarbeiter der Führungsebene abgebildet werden, 
sofern in der Unterstützungskasse mindestens eine körperschaftsteuerrelevan
te Parität zwischen „am Unternehmen beteiligten und nicht beteiligten Perso
nen“ herrscht.

In Abhängigkeit von der gewählten Form der Unterstützungskasse können je
doch nicht nur biometrische Risiken der Versorgungsberechtigten abgesichert, 
sondern im Fall der pauschaldotierten Unterstützungskasse auch interessante 
Liquiditätseffekte für das Unternehmen generiert werden.
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Problem einer mangelhaften Ausfinan
zierung der zugesagten Leistungen zum 
Versorgungsbeginn sowie das Lang
lebigkeitsrisiko auf die rückgedeckte 
Unterstützungskasse beziehungsweise 
den korrespondierenden Versicherer 
ausgelagert werden. 

Alternativ kann das Trägerunternehmen 
seine Versorgungszusage auch in Form 
einer beitragsorientierten Leistungszu
sage im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 1 
BetrAVG erteilen, sodass ein vorder
gründiges Beitragsprimat durch Zuwen
dung der vereinbarten Vorsorgedotie
rung erfüllt werden kann, das heißt der 
Anspruch des Arbeitnehmers gründet 
sich in diesem Fall nicht auf der Höhe 
der Versorgungsleistungen, sondern auf 
der Höhe der Dotierung des Trägerun
ternehmens.

Blick auf die  
besonderen Risiken …

Aufgrund der versicherungsförmigen 
Rückdeckung kann in eine Versorgungs
zusage mit Abbildung über den Durch
führungsweg der rückgedeckten Unter
stützungskasse auch eine Versorgungs
leistung für den Fall der Invalidität des 
Arbeitnehmers aufgenommen werden, 
da auch dieses biometrische Risiko mit
hilfe der Rückdeckungsversicherung 
ab bildbar ist; die Absicherung von Inva
liditätsrisiken in Verbindung mit einer 
pauschaldotierten Unterstützungskasse 
ist dem Grunde nach möglich (verglei
che § 4 d Abs. 1 S. 1 b) aa) und bb) 
EStG), in der Umsetzung bei kleinen 
Arbeitnehmerkollektiven aber für das 
Trägerunternehmen hoch risikobelas
tend.

… erfordert Gleichklang  
der Leistungsvoraussetzungen

Während der Eintritt eines Versorgungs
falls infolge Invalidität mit hohen  
Ver sorgungsverpflichtungen gegenüber 
einem Arbeitnehmer ein kleines, mit 
einer pauschaldotierten Unterstützungs
kasse verbundenes Trägerunternehmen 
in eine wirtschaftliche Schieflage bringen 
kann, wird bei Abbildung der Versor
gungsverpflichtung über eine rückge
deckte Unterstützungskasse die Leis
tungszahlung im Versorgungsfall von der 
Unterstützungskasse nur über den Ar
beitgeber an den Arbeitnehmer durch
gereicht. 

Die pauschaldotierte Unterstützungskasse  
als profit center für das Unternehmen

Das Kassenvermögen der pauschaldotierten Unterstützungskasse speist sich 
aus den Zuwendungen des Trägerunternehmens und den Zinsen aus den 
Kapitalanlagen beziehungsweise dem Darlehen an das Trägerunternehmen. 
Dieses Kapitalpolster der Unterstützungskasse wird durch Sterblichkeitsgewin
ne bei Tod von Versorgungsempfängern ohne Hinterbliebene und aus Fluktu
ationsgewinnen aus Dotierungsguthaben für aus dem Trägerunternehmen 
ausgeschiedene Mitarbeiter mit verfallbaren Versorgungsanwartschaften weiter 
aufgebaut. 

Bei Abruf von Versorgungsleistungen für leistungsberechtigte Versorgungsemp
fänger oder deren Hinterbliebene wird das Kassenvermögen durch Auszahlung 
von Renten oder Kapitalleistungen wiederum belastet. 

Übersteigt das Kapitalpolster der Unterstützungskasse das höchstzulässige Kas
senvermögen im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e KStG, so entsteht für 
das überschießende Kassenvermögen eine partielle Steuerpflicht. Bei einer 
Überdotierung der Unterstützungskasse werden die Zuwendungen des Träger
unternehmens nicht mehr als steuermindernde Betriebsausgaben anerkannt, 
sodass die Dotierungszahlungen des Trägerunternehmens und das Kassen
vermögen der Unterstützungskasse in einem engmaschigen Controlling über
wacht und Unter wie Überdeckungen gleichermaßen vermieden werden 
müssen. 

Bei kleinen oder in der Altersstruktur nicht ausreichend durchmischten Arbeit
nehmerkollektiven können zum Beispiel Personalschwankungen oder eine 
überalternde Arbeitnehmerschaft als Störfaktoren das Gleichgewicht der wech
selseitigen Beziehungen zwischen Trägerunternehmen und Unterstützungskas
se schnell in eine Schieflage bringen. Hierbei ist zu beachten, dass der Arbeit
geber bei einem unzureichenden Kassenvermögen der Unterstützungskasse 
im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG für die Erfüllung der den Arbeitnehmern 
zugesagten Versorgungsleistungen einstehen muss. 

Im Gegenzug bietet die pauschaldotierte Unterstützungskasse bei größeren 
und in der demografischen Altersstruktur gut durchmischten Arbeitnehmerkol
lektiven dem Trägerunternehmen nicht nur einen Liquiditätsgewinn, sondern 
auch die Möglichkeit eines nicht durch Sicherheitenbestellung belasteten Dar
lehens.

Investiert das Trägerunternehmen den generierten Liquiditätsgewinn in eine 
ertragreiche und professionell verwaltete Kapitalanlage, so können nicht nur 
die Versorgungsverpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern ausfinanziert, 
sondern auch eine bankenunabhängige Innenfinanzierung des Unternehmens 
abgebildet werden. 

 Sowohl der Unterstützungskasse als auch dem Trägerunternehmen stehen die 
Wahl der Finanzierungsinstrumente beziehungsweise der Anlageprodukte frei, 
wobei Verluste aus spekulativen Anlageformen im Zweifelsfall zulasten des 
Trägerunternehmens gehen; eine ausgewogene und auf langfristigen wie dau
erhaften Ertrag ausgelegte Anlagepolitik zur Erfüllung der zugesagten Versor
gungsleistungen ist daher ein zwingendes Gebot. 

Auch bei einem hohen Maß an freien Gestaltungsmöglichkeiten und dem 
Anreiz eines Liquiditätszuflusses darf nicht übersehen werden, dass es sich 
auch bei der pauschaldotierten Unterstützungskasse, neben allen Liquiditäts
effekten, um einen Durchführungsweg für die Abbildung und Finanzierung 
zugesagter Versorgungsleistungen handelt.
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Die zwingende Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass nicht nur die dem Arbeit
nehmer zugesagten Versorgungsleistun
gen kongruent rückgedeckt, sondern 
auch die Leistungsvoraussetzungen in 
der Versorgungszusage im Gleichklang 
mit den Leistungsvoraussetzungen der 
Rückdeckungsversicherung eindeutig 
formuliert wurden.

Sowohl bei der pauschaldotierten als 
auch der rückgedeckten Unterstützungs
kasse kann jedoch ein vorzeitiges Aus
scheiden eines Arbeitnehmers mit un
verfallbaren Versorgungsansprüchen im 
Invaliditätsfall zu unerwünschten Kon
sequenzen führen.

Die richtige Wahl treffen …

Sowohl die pauschaldotierte als auch 
die rückgedeckte Unterstützungskasse 
bieten einem Trägerunternehmen in
dividuelle Vorteile, sodass die Wahl  
des Durchführungsweges zum einen 
auf der Grundlage des Kollektivs der  
Versorgungsanwärter beziehungsweise 
berechtigten und zum anderen auf der 
Basis des individuellen Anforderungs
profils des Trägerunternehmens getrof
fen werden sollte. 

Eine voreilige Entscheidung der Unter
nehmensleitung mit der einseitigen 
Zielsetzung, möglichst hohe Einsparun
gen bei den Unternehmenssteuern und 
einen maximalen Liquiditätseffekt zu 
generieren, führt in vielen Fällen sehr 
schnell zu einem kontraproduktiven 
Bumerangeffekt.

… auch mit Blick  
auf den Zeitaufwand …

Sofern die primäre Zielsetzung des Trä
gerunternehmens einer nachhaltigen 
Ausfinanzierung seiner Versorgungsver
pflichtungen bei einem gleichzeitig ge

ringen Zeit und Kostenaufwand für die 
Verwaltung seiner Versorgungsverpflich
tungen gilt, sollte der rückgedeckten 
Unterstützungskasse der Vorzug gege
ben werden. 

Auch bei der Absicherung von Invalidi
tätsleistungen, bei kleinen, in der Alters
struktur wenig durchmischten oder al
ten Arbeitnehmerkollektiven, wie auch 
bei Unternehmen mit offener Nachfol
geregelung oder bei einem geplanten 
Unternehmensverkauf, sollte die Finan
zierung von Versorgungsverpflichtungen 
in Verbindung mit einer pauschaldotier
ten Unterstützungskasse sehr kritisch 
hinterfragt und eine Ausfinanzierung 
der zugesagten Versorgungsleistungen 
über eine rückgedeckte Unterstützungs
kasse bevorzugt werden.

Sofern ein Unternehmen über einen 
ausreichend langen Beobachtungszeit
raum auf ein stabiles oder wachsendes, 
großes Arbeitnehmerkollektiv mit einer 
im Idealfall demografischen Alterspyra
mide zurückblicken kann, die Zusage 

von Versorgungsleistungen sich auf Al
ters und gegebenenfalls Hinterbliebe
nenabsicherung beschränkt und eine 
professionelle Verwaltung der Versor
gungsanwartschaften und leistungen, 
aber auch ein qualifiziertes Asset Ma
nagement sichergestellt werden kann, 
bietet sich mit der pauschaldotierten 
Unterstützungskasse ein sicherlich inte
ressanter Durchführungsweg mit signi
fikanten Liquiditätsvorteilen für das 
Trägerunternehmen.

… und anfallende  
Verwaltungskosten

Bei der Entscheidung für eine pauschal
dotierte Unterstützungskasse sollten 
jedoch auch die direkten und indirekten 
Kosten für die Einrichtung, Ausgestal
tung und Verwaltung der Unterstüt
zungskasse beziehungsweise für das 
Asset Management Berücksichtigung 
finden. Selbstverständlich finden sich 
auch bei der rückgedeckten Unterstüt
zungskasse zusätzliche Kosten für zum 
Beispiel die Ausgestaltung eines Leis
tungsplans, die Verwaltung der Versor
gungsempfänger und die Auszahlung 
der Versorgungsleistungen. 

In beiden Fällen findet sich im Markt 
eine nicht unerhebliche Bandbreite der 
Kostenstrukturen, sodass ein Trägerun
ternehmen die Angebote umfassend, 
das heißt vom Zeitpunkt der Einrichtung 
der Versorgungszusage bis zur Auszah
lung der Versorgungsleistungen bezie
hungsweise der Rückführung des Dar
lehens, in einer Zukunftsprojektion prü
fen sollte. Nur in Kenntnis sämtlicher 
Kostenfaktoren kann die Frage, welche 
Finanzierungsvariante optimal zu einem 
Trägerunternehmen passt, qualifiziert 
be antwortet und eine erfolgreiche Um
setzung durch den Arbeitgeber wie auch 
eine langfristige Akzeptanz bei den Ar
beitnehmern sichergestellt werden.

Ausfinanzierung im Nachfolgefall

Vor allem für kleinere und mittel
ständische Unternehmen mit einer 
offenen Nachfolgeregelung oder der 
Option eines Unternehmensverkaufs 
sollte eine versicherungsförmige 
Ausfinanzierung der zugesagten Ver
sorgungsleistungen präferiert wer
den, da unklare oder nur mangelhaft 
ausfinanzierte Versorgungsverpflich
tungen, zum Beispiel bei einer Ver
äußerung des Unternehmens oder 
einer ablösenden Nachfolgerege
lung, einen nachhaltigen Einfluss auf 
die Kalkulation des Kaufpreises be
ziehungsweise der Ablösesumme 
haben können.

Offene Immobilienfonds –  
das Produkt für die Krise
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